
 

 
 
 
 
Anmelde- und Aufnahmeverfahren der Hochschule für Heilpädagogik 
 
 

 
Anmeldung mittels der Anmeldeunterlagen und –beilagen unter Angabe des gewünschten  

Studiengangs bzw. des Studienschwerpunktes bis 15. Januar (Poststempel) 
 
 
 
 

Bestätigung der Anmeldung durch die Studierendenadministration 
evtl. Nachforderung fehlender Unterlagen. 

 
 
 
 

Einladung zur Aufnahmeprüfung (nur für Studiengänge Logopädie, Psychomotoriktherapie  
und Gebärdensprachdolmetschen). 

 
 
 
 

Zuteilung zu Wohnsitzkanton (Voll- und Teilzeitausbildungen: Stipendienrechtlicher Wohnsitz) 
Zuteilung zu Arbeitsplatzkanton (berufsbegleitende Ausbildung) 

 
 
 
 

Bestimmung der Anzahl Studienplätze pro Kanton 
(nach Grösse Trägerkanton oder Vertrag bei Vertragskantonen) 

 
 
 
 

Falls mehr Bewerberinnen und Bewerber als Plätze pro Kanton: 
Wenn durch Kanton nicht anders festegelegt: 

Einteilung der Personen, die alle Kriterien erfüllen, in Altersgruppen pro Kanton: 
>20 <30 Jahre / >30 <40 Jahre / >40 Jahre 

Aufnahme: Personen mit zwei Absagen mangels Platz sind aufgenommen. 
Anschliessend prozentual gemäss Grösse der Altersgruppe. (Personen mit einer  

Absage mangels Platz bzw. Ältere zuerst). 
 
 
 
 

Entscheid und Rückmeldung über Aufnahme bzw. Aufnahme mit Auflagen 
(z.B. Kostengutsprache) oder Nicht-Aufnahme durch HfH bis 15. Februar. 

 
 
 
 

Unterzeichnung und Rücksendung der Aufnahmebestätigung durch Bewerberin resp. Bewerber 
an HfH bis spätestens 15. März (inklusive allfällige Kostengutsprache durch Nichtträgerkanton) 

 
 

 
Träger: AG, AI, AR, GL, GR, OW, SH, SZ, SO, SG, TG, ZG, ZH sowie FL 
Vertragskantone: BE, LU, FR 
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